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A  Allgemeine  Bestimmungen

Mit dem allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnis  ist die Verwendbarkeit  des Bauprodukts  im

Sinne  der  Landesbauordnungen  nachgewiesen.

Das  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  ersetzt  nicht  die für  die Durchführung  von Bauvorha-

ben  gesetzlich  vorgeschriebenen  Genehmigungen,  Zustimmungen  und  Bescheinigungen.

Das  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  wird  unbeschadet  der  Rechte  Dritter,  insbesondere

privater  Schutzrechte,  erteilt.

Hersteller  und  Vertreiber  des  Bauprodukts  haben,  unbeschadet  weitergehender  Regelungen,  dem

Verwender  des Bauprodukts  Kopien  des allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  zur  Verfü-

gung  zu stellen  und  darauf  hinzuweisen,  dass  das  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  an der

Verwendungsstelle  vorliegen  muss.  Auf  Anforderung  sind  den  beteiligten  Behörden  Kopien  des  all-

gemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  zur  Verfügung  zu stellen.

Das  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  darf  nur vollständig  vervielfältigt  werden.  Eine  aus-

zugsweise  Veröffentlichung  bedarf  der  Zustimmung  der  Materialprüfanstalt  Tür das Bauwesen  und

Produktionstechnik  Hannover  (MPA  HANNOVER).  Texte  und Zeichnungen  von Werbeschriffen

dürfen  dem  allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnis  nicht  widersprechen.  Übersetzungen  des

allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  müssen  den Hinweis,,Von  der  Materialprüfanstalt

für  das Bauwesen  und Produktionstechnik  Hannover  nicht  geprüffe  Übersetzung  der  deutschen

Originalfassung"  enthalten.

Das  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  wird  widerruflich  erteilt.  Die Bestimmungen  des all-

gemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  können  nachträglich  ergänzt  und geändert  werden,

insbesondere,  wenn  technische  Erkenntnisse  dies  erfordern.  =----  -==

B Besondere  Bestimmungen

Gegenstand  und  Verwendungsbereich

1.1  Gegenstand

Fugendichtungsband  ,,ZEROTHERM  Fugendichtband"  als schwerentflammbarer  Baustoff  (Bau-

stoffklasse  DIN  41 02-B1  ) nach  DIN  4102-1  : 1998-05  gemäß  W  TB - Fassung  März

2022  - Lfd.  Nr. C 3.4.

1.2  Verwendungsbereich

1.2.1  Das  Bauprodukt  ist bei Verwendung  zwischen  massiven  mineralischen  Baustoffen,  komprimiert  auf

mindestens  1/2  der  Ausgangsdicke,  in Fugen  bis 13,5  mm Breite  ein schwerentflammbarer  Bau-

stoff  (Baustoffklasse  DIN  41 02-B1  ) nach  DIN 4102-1  :1998-05.

1.2.2  Die  SchwerentfIammbarkeit  ist nicht  nachgewiesen,  wenn  die Oberfläche  des  Bauprodukts  zusätz-

lich mit  Anstrichen,  Beschichtungen  oder  Ähnlichem  versehen  wird.

1.2.3  Dieses  allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  gilt  nur,  soweit  Anforderungen  gemäß

W  TB - Fassung  März  2022  - Lfd.  Nr. C 3.4 zu erfüllen  sind.  Der  Nachweis  weiterer  bauaufsichtli-

cher  Anforderungen  ist nicht  Gegenstand  dieses  allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses.

Gegebenenfalls  sind  hierfürweitere/andere  Nachweise  erforderlich.
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2 Bestimmungen  für  das  Bauprodukt

2.I  Eigenschaften  und  Zusammensetzung

2.1.I  Das Bauprodukt  muss  aus imprägniertem  PoIyurethan-Weichschaum  und PoIyethyIen-Schaumstoff
hergestellt  werden.  Das Fugendichtungsband  ist einseitig  mit einem  doppelseitigen  Klebeband  zu
versehen.  Die  Kleberbeschichtung  ist mit einer  Schutzfolie  abzudecken.  Der  Polyurethan-
Weichschaum  muss  eine  Rohschaumdicke  von < 26 mm und nach der  Imprägnierung  eine Roh-
dichte  von ca. 70 kg/ma aufweisen.  Die Nenndicke  des PolyethyIen-Schaumstoffs  muss  < I mm be-
tragen.

2.1.2 Das Bauprodukt  muss  im eingebauten  Zustand  die Anforderungen  an schwerentflammbare  Bau-
stoffe  (Baustoffklasse  DIN 41 02-B1  ) nach DIN 4102-1  :1998-05  efüllen.

2.L3  Die Zusammensetzung  des Bauprodukts  muss  den bei der  Materialprüfanstalt  für  das Bauwesen
und Produktionstechnik  Hannover  hinterlegten  Angaben  entsprechen.

2.1.4 Die für die Erteilung  des allgemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  verwendeten  Nachweise
des Brandverhaltens  sind bei der  MPA  HANNOVER  hinterlegt.

2.2  Herstellung  und  Kennzeichnung

2.2.I  Herstellung

Bei der Herstellung  des Bauprodukts  sind die Bestimmungen  der  Abschnitte  2.1.1 bis 2.1.3  einzu-
halten.

2.2.2  Kennzeichnung

Das Bauprodukt  muss  vom Hersteller  mit dem Übereinstimmungszeichen  (Ü-Zeichen)  nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen  der Länder  gekennzeichnet  werden.  Die Kennzeichnung
darf  nur erfolgen,  wenn  die Voraussetzungen  nach  Abschnitt  3 erfüllt  sind.

Folgende  Angaben  müssen  auf  dem  Bauprodukt,  der  Verpackung  oder  dem  Beipackzettel  enthal-
ten sein:
- Produktname
- Name  des Herstellers

- Übereinstimmungszeichen  (Ü-Zeichen)  mit
- Herstellwerk
- Prüfzeugnisnummer

- Name  der  ZertifizierungssteIIe

- Nur  schwerentflammbar  (DIN  41 02-B1  ) zwischen  massiven  mineralischen  Baustoffen

C

'i
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3 Übereinstimmungsnachweis

3.1  A((gemeines

Die Bestätigung  der  Übereinstimmung  des  Bauprodukts  mit  den  Bestimmungen  des  allgemeinen

bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  muss  für  jedes  Herstellwerk  mit einem  Ubereinstimmungszertifi-

kat auf  der  Grundlage  einer  werkseigenen  ProduktionskontrolIe  und einer  regelmäßigen  Fremd-

überwachung  einschließlich  einer  Erstprüfung  des Bauprodukts  nach Maßgabe  der  folgenden

Bestimmungen  erfolgen.

Für  die Erteilung  des Übereinstimmungszertifikats  und die Fremdüberwachung  einschließlich  der

dabei  durchzuführenden  Produktprüfungen  hat der  Hersteller  des Bauprodukts  eine  hierfür  aner-

kannte  ZertifizierungssteIIe  sowie  eine  hierfür  anerkannte  Überwachungsstelle  einzuschalten.

3.2  Werkseigene  ProduktionskontrolIe

In jedem  Herstellwerk  ist eine  werkseigene  ProduktionskontroIIe  nach  DIN 18200:  2018-09  einzu-

r'ichten und durchzuführen, bei welcher durch eine vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche
Uberwachung  der  Produktion  sichergestellt  wird,  dass  das  Bauprodukt  den  Bestimmungen  des  all-

gemeinen  bauaufsichtlichen  Prüfzeugnisses  entspricht.  Für die Durchführung  der  werkseigenen

ProduktionskontrolIe  sind  die,,Richtlinien  zum  Übereinstimmungsnachweis"')  maßgebend.

Die Ergebnisse  der  werkseigenen  ProduktionskontrolIe  sind  aufzuzeichnen  und auszuwerten.  Die

Aufzeichnungen  müssen  mindestens  folgende  Angaben  enthalten:

- Bezeichnung  des  Bauprodukts

- Art  der  Kontrolle

- Datum  der  Herstellung  und  der  Kontro(le  des  Bauprodukts

- Ergebnis  der  Kontrollen  und,  soweit  zutreffend,  Vergleich  mit  den  Anforderungen

- Unterschriff  des  für  die  werkseigene  ProduktionskontroIIe  Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen  über  die werkseigene  ProduktionskontroIIe  müssen  mindestens  fünf  Jahre

aufbewahrt  und der  für  die Fremdüberwachung  eingeschalteten  Überwachungsstelle  vorgelegt

werden.  Bei ungenügendem  Kontrotlergebnis  sind  vom  Herstelter  unverzügtich  die erfordertichen

Maßnahmen  zur  Abstellung  des Mangels  zu treffen  und die betroffenen  Produkte  auszusondern.

Im Rahmen  der  werkseigenen  ProduktionskontroIIe  ist sicherzustellen,  dass  Bauprodukte,  die  nicht

den  Anforderungen  entsprechen,  nicht  mit  dem  Ü-Zeichen  gekennzeichnet  werden  und  Verwech-

selungen  mit Übereinstimmenden  ausgeschlossen  sind.  Nach  Abstellung  des Mangels  ist die be-

treffende  Kontrolle  unverzüglich  zu wiederholen.

3.3  Fremdüberwachung

In jedem  Herstellwerk  ist die  werkseigene  ProduktionskontroIle  durch  eine  Fremdüberwachung  re-

gelmäßig  zu überprüfen,  mindestens  jedoch  einmal  jährlich.  Für  die Durchführung  der  Uberwa-

chung  sind die ,,Richtlinien  zum  Ubereinstimmungsnachweis")  maßgebend.  Im  Rahmen  der

Fremdüberwachung  ist eine  Erstprüfung  des  Bauprodukts  durchzuführen.  Bei der laufenden

Fremdüberwachung  sind  Proben  für Stichprobenprüfungen  zu entnehmen.  Die Probenentnahme

und  Prüfungen  obliegen  jeweils  der  anerkannten  Uberwachungsstelle.  Die  Ergebnisse  der  Zertifi-

zierung  und Fremdüberwachung  sind mindestens  fünf  Jahre  aufzubewa.h,ren,.  Sie sind  von der

ZertifizierunassteIle  bzw.  der  Uberwachunasstelle  der  zuständiaen  oberäteT1'BhVtÖItifsichtsbehörde

auf

1) ustoffklasse
Deutschen
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4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  wird aufgrund des § 19 der Niedersächsischen

Bauordnung  (NBauO) in der Fassung vom 03.04.2012  (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46-73) zuletzt

geändert durch das Gesetz zur Anderung der Niedersächsischen  Bauordnung  vom 21.06.2023

(Nds. GVBI. S. 107) in Verbindung  mit der VerwaItungsvorschrift  Technische  Baubestimmungen

(W  TB) gemäß RdErl. d. MU vom 01.04.2022  (Nds. MBI. Nr. 14/2022,  S. 508-553)  erteilt.

5 RechtsbeheIfsbeIehrung

Gegen dieses allgemeine  bauaufsichtliche  Prüfzeugnis  kann innerhalb eines Monats nach  Ausstel-

lung Widerspruch  erhoben werden. Der Widerspruch  ist schrifflich oder zur Niederschrift  bei der

Materialprüfanstalt  für das Bauwesen  und Produktionstechnik  Hannover  einzulegen.

Hannover,  14.1  :2023

Leitung  der le nach  LBO

(Dipl.-lng.  S. Suhr)

Sachbearbeitung

1 d12.




